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Apostolischer Vikar/Präfekt

Als Apostolischer Vikar oder Präfekt wurde nach cann. 293-311

CIC/1917 der Vorsteher eines Apostolischen Vikariats oder einer

Apostolischen Präfektur bezeichnet. Es handelte sich meist um einen

Titularbischof entweder für christliche Länder, in denen die Jurisdiktion

des Ordinarius behindert war, oder für Missionsgebiete, in denen noch

keine Diözese existierte oder nicht mehr. Die Vikariate und Präfekturen

unterstanden dabei keiner Kongregation, sondern waren unabhängig.

Der Apostolische Vikar oder Präfekt hatte ähnliche Rechte und Pflichten

wie ein Diözesanbischof. War er kein Titularbischof, erhielt er für die

Dauer seiner Tätigkeit die Rechte und Privilegien eines Apostolischen

Protonotars de numero participantium.
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